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Kamerad, was meinst Du

Ich habe als Kommandant einer Einheit
an den «Cresta-Manövern» im Kanton
Graubünden teilgenommen. In der im
Militärdienst produzierten Papierflut fiel
mir ein Schreiben besonders auf: Der
erste Adjutant des Kommandos der Terri-
torialzone 12, ein Oberstleutnant, schickte
einen Brief an alle Angehörigen des Sta-
bes und die Truppenkommandanten, in
dem er einen sogenannten «Zonenwein»
anpries. Bestellungen könnten auf der bei-
gelegten Geschäftsantwortkarte an eine
Weinhandlung in Pontresina gerichtet
werden. —-Ich bin kein Verächter eines

guten Tropfens, doch passt mir nicht, dass
ein Oberstleutnant und eine Weinhand-
lung auf diese Art Werbung machen und
dass dazu erst noch das offizielle Armee-
Briefpapier mit dem Briefpapier der Ter-
ritorialzone 12 benutzt wird. P. M in M.
(Aus «Beobachter» Dezember 1981)

Zu diesem «Problem», das kein Einzelfall
sein dürfte, erwarten wir gerne Zuschrif-
ten zur weiteren Veröffentlichung.

Kantinenprobleme

Als erste Frage zu diesem Thema die-
jenige eines Quartiermeisters:

Kö«nen wir. oc/er misse« wir?
Unsere Einheiten leisteten dieses lahr
ihren WK in St-Maurice. Bei der Festungs-
wacht-Kompagnie (FW) bezogen wir den
Wein und die Spirituosen. Meine Fouriere
hatten den Auftrag, zugunsten der Truppe
preisgünstig einzukaufen. Nach entspre-
chenden Abklärungen bezogen sie Mine-
ralwasser, Zigaretten und Schokolade
günstiger in St-Maurice, also beim Orts-
lieferanten.

Ein Angestellter der FW sagte mir, er
werde einen Rapport schreiben, auch liess
er durchblicken, die Truppe sei gezwun-
gen, bei der FW-Kp einzukaufen.

Meine Frage:
Sind wir vom OKK aus gezwungen, die
Kantinenartikel bei der Festungswache zu
beziehen? Wenn die FW eine Monopol-
Stellung hat auf diesem Gebiet, so erwarte
ich eine entsprechende Weisung des OKK.
Der Rechnungsführer sollte doch gewisse
Freiheiten beim Einkauf haben, zudem

m«« er die Ortslieferanten berücksichti-
gen. Gleichzeitig soll er möglichst günstig
einkaufen.
Meiner Ansicht nach hat die FW andere
Aufgaben, als einen Apparat über Kanti-
nenartikel aufzubauen. Wo bleibt da die
Berücksichtigung der Dorflieferanten?
Letztlich kann ich beweisen, dass die FW
nicht alle Artikel in St-Maurice, also bei
den Ortslieferanten bezieht.

Das OKK hat unsere Frage in bezug auf
die Truppenkantine auf dem Waffenplatz
St-Maurice an das Bundesamt für Genie
und Festungen (BAGF) zur Beantwor-
tung unterbreitet. Der Kdt des Festungs-
kreises 13 ist gleichzeitig Kommandant
des Waffenplatzes St-Maurice und dem
BAC-F unterstellt.

Das BAGF nimmt zu diesem Problem
wie folgt Stellung:
«Seit dem Ersten Weltkrieg führt die
Festungsverwaltung St-Maurice in Sava-
tan und Dailly Verpflegungs- und Kanti-
nenbetriebe. Im Festungsgebiet St-Mau-
rice sind bei den gegebenen Verhältnissen
Kantinenbetriebe notwendig, haben doch
die Wehrmänner in der Regel keine Mög-
lichkeit, während der Freizeit öffentliche
zivile Lokale aufzusuchen. Da es sich
beim grössten Teil der Kasernen auf die-
sem Waffenplatz (Wpl) um unterirdische
Kriegsanlagen handelt, die der Geheim-
haltung unterliegen, ist es nicht möglich,
den Kantinenbetrieb einem zivilen Kan-
tinier zu übertragen, wie dies bei den
übrigen Waffenplätzen der Fall ist. Für
den Kantinenbetrieb ist das Kasernie-
rungsreglement 51.5 vom 1. Januar 1962

massgebend.
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Die Dienstleistung des Festungskreises 13

(der Kommandant [Kdt] dieses Festungs-
kreises ist zugleich Kdt des Wpl St-Mau-
rice) zugunsten der Schulen und Instruk-
tionskurse sowie der Truppe umfasst:

- Ubergabe der Unterkunftsräume mit
der zugehörigen Ausrüstung an die
Truppe (beim Einrücken der Truppe
ist alles bereit) und die Rücknahme
beim Wegzug der Truppe.

- Abgabe von TruppenVerpflegung ge-
mäss VR Ziffer 158 a an Instruktions-
kurse ohne eigenen Haushalt, Stäbe,
Detachemente, einzelne Wehrmänner
und Arrestanten usw.

- Für die Verpflegung wird das Geschirr
und Besteck auch der Truppe gratis zur
Verfügung gestellt, d. h. ohne Entrich-
tung einer Entschädigung (VR Artikel
139).

- Kantinenbetrieb für die Of-, Uof- und
Rekrutenschulen, die — im Gegensatz
zu WK / EK-Truppen — keine eigene
Kantine führen können.

- Abgabe von Wein, Spirituosen, Bier,
Mineralwasser, Raucherwaren, Schoko-
lade usw. an WK / EK-Truppen, die
mit Zustimmung des Wpl Kdt einen
eigenen Kantinenbetrieb führen.

Die knapp berechneten Preise für alle
vom Festungskreis 13 gelieferten Kanti-
nenartikel enthalten einen bescheidenen
Zuschlag. Den Festungseinheiten wird
auf den Bezügen an Mineralwassern und
andern nicht alkoholhaltigen Getränken
ein Rabatt gewährt. Damit diese Einhei-
ten aus ihrem Kantinenbetrieb einen Ge-
winn erzielen können, sind sie ermäch-
tigt, die Bezugspreise zu erhöhen.

Wie bereits erwähnt, ist die Gewinnmarge
auf den Abgabepreisen des Festungskrei-
ses 13 für die Kantinenartikel sehr be-

scheiden. Der Erlös dient als Ausgleich
bei Preiserhöhungen in der laufenden
Versorgungsperiode sowie zur Beschaf-

fung der notwendigen Betriebsmittel. Die
Verwendung der Uberschüsse der Ver-
pflegungs- und Kantinenkassen des Fe-

stungswachtkorps (Fwk) ist mit einer
vom BAGF erlassenen und vom EMD

genehmigten Weisung reglementiert. Aus
diesen Uberschüssen können u. a. bestrit-
ten werden:

- Für die Aufenthaltsräume der Wehr-
männer bzw. Kantinen und Werke
(Freizeitgestaltung) : Zeitungsabonne-
mente, Beschaffung und Reparatur von
Radio- u. Fernsehapparaten, Bibliothek.

- Beschaffung bzw. Ersatz von Maschi-
nen, Geräten und besonderen Einrich-
tungen usw. für den Kantinenbetrieb.

- Radio- und Fernsehgebühren usw.

Die Überschüsse kommen somit weitge-
hend der Truppe für die Freizeitgestal-
tung zugute.

Der Festungskreis 13 ist verpflichtet, für
die Schulen und Instruktionskurse den
Kantinenbetrieb sicherzustellen. Nachdem
hiefür die personelle Organisation und
auch die materiellen Mittel vorhanden
sind, ist es naheliegend, dass auch die

WK/EK-Truppen ihren ganzen Bedarf
an Kantinenartikeln über das Fwk ein-
decken und nicht nur einzelne Artikel
wie z. B. Weine (Weine werden auch in
Mangelzeiten zu ausserordentlich günsti-
gen Preisen abgegeben). Aus dem gesam-
ten Umsatz ergibt sich eine Mischrech-

nung, die im Sinne cfer So/ü/<mTäf und im
Interesse der Sache durch günstige Preise
allen Beteiligten und insbesondere den
Rekrutenschulen und Kaderschulen zu-
gute kommt. Dabei ist es fraglich, ob bei
Selbstversorgung der Truppe mit Kanti-
nenartikeln, unter Berücksichtigung aller
damit verbundenen Umtriebe, ein nen-
nenswerter wirtschaftlicher Vorteil erziel-
bar wäre. Übrigens sind gemäss VR Zif-
fer 51, Absatz 2 die Preise für die Kanti-
nenartikel so festzusetzen, dass lediglich
die Selbst- und Unkosten gedeckt werden.
Aus dieser Formulierung ist zu schliessen,
dass die Kantinenkassen nicht gezielt zur
Speisung der Truppenkassen dienen soll-
ten.
Zusammenfassend ist zu sagen, dass das

Fwk im allgemeinen und insbesondere
mit dem Kantinenbetrieb eine Dienstlei-
stung vollbringt, die von allen Truppen
begrüsst und geschätzt wird.»
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Konwe» wir or/er masse« wir?
(Meinung der Redaktion)
Die Zuschrift des betroffenen Rechnungs-
führers, der teilweise die Ortslieferanten
in St-Maurice berücksichtigt hatte, ist
schon recht alt. Das Bundesamt für Genie
und Festungen (BAGF) hat viel Zeit be-

nötigt für seine Antwort. Vermutlich ist
das Problem ein delikates. So fiel auch
die Stellungnahme aus: Sehr geschickt —
leider aber doch nicht ganz auf die Frage-
Stellung des Rechnungsführers eingehend.
Seine konkrete Fragestellung lautete:
«Muss ich alle Kantinenartikel beim Fe-

stungswachtkommando beziehen oder
handelt es sich bei dieser Regelung um
eine blosse Empfehlung?»

Wenn man den Text der Antwort genau
studiert, so schält sich doch eher eine
blosse Empfehlung heraus: Man sollte
beim Festungswachtkommando alle Kan-
tinenartikel beziehen und zwar aus Soli-

darität, damit «zum Wohle der Truppe»
auch 1982 die Radio- und Fernsehkon-
Zession bezahlt werden kann, um es über-

spitzt zu formulieren. In diesem Sinne
hoffen wir, unsere Rubrik «Kamerad, was
meinst Du?» habe der ganzen Sache doch
insofern geholfen, als sie dargestellt hat,
dass das Einkaufen beim Ortslieferanten
keine Todsünde ist. Zuschriften zum
Thema «Kantine» sind bereits erfolgt,
weitere indessen nach wie vor erwünscht.

Termine
19. / 21. Februar Wintermannschafts-Wettkampf Geb Div 9

27. / 28. Februar Wintermannschafts-Wettkampf FWK / FF Trp
6. / 7. März Wintermannschafts-Wettkampf Mech Div 4

7. März Toggenburger Waffenlauf
21. März St. Galler Waffenlauf *

4. April Course militaire à Neuchâtel **
3. / 4. April Delegiertenversammlung

des Verbandes Schweiz. Militärküchenchefs
25. April Zürcher Waffenlauf ***
15./16. Mai Delegiertenversammlung des Schweiz. Fourierverbandes
15./ 16. Mai Delegiertenversammlung

des Verbandes Schweiz. Fouriergehilfen
* Anmeldeschluss: 15. Februar, PC 90-3550, Fr. 11.—

** Anmeldeschluss: 4. März, PC 20 - 5002, Fr. 11.—
*** Anmeldeschluss: 25. März, PC 80-69344, Fr. 12.—

Andermatt
Andermatt
Gurnigel
Lichtensteig
St. Gallen
Chaux-de-Fonds

Brig
Zürich-Dolder
Spiez

Basel

Wehrsport
Winter-Divisionsmeisterschaften F Div 6 vom 23. / 24. Januar in Fischenthal

Ktf/egorze: EzwzeW««/ »zz? .ScÄz'esse«

Lzzzzz/we&r 24. Four Bächi Füs Kp I /142 1.20.56

&z7e.gorz'e; Ez'azeff««/ oÄzze Sc/izesse«

Aaszzzg 19. Four Rüegg Sap Kp II/6 0.58.00
48. Obit Lang Vpf Kp 11/72 1.20.58

Lazzz/we/>r 22. Rf Letsch Betr Det 98 0.58.34
30. Major isler Vsg Rgt 7 1.01.59
35. Kü Wm Fröhling Füs Kp III/155 1.03.16
70. Four Jetzier Füs Kp 1/182 1.15.07

Lazzz/sram 32. Four Schärer Stabskp Mob PI 404 1.06.50
42. Four Meyer Stabskp Mob PI 404 1.13.54
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